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Behandlung  öffentlich GD 261/11 
 

Betreff: Ausscheiden von Tomas Mittelbach aus dem Gemeinderat 
  
Anlagen: - 

 
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass bei Stadtrat Tomas Mittelbach durch den Wegzug von Ulm die 
Voraussetzung für sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat gegeben ist.  
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Sachdarstellung: 
 
 
Stadtrat Tomas Mittelbach hat mit Mail vom 09. Juni 2011 Oberbürgermeister Gönner mitgeteilt, 
dass er Mitte Juni 2011 von Ulm wegzieht. 
 
Nach § 31 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) scheiden Mitglieder aus dem Gemeinderat aus, 
die die Wählbarkeit (§ 28 Gemo) verlieren. Dies trifft bei Stadtrat Tomas Mittelbach zu, da er durch 
seinen Wegzug aus Ulm gem. § 13 GemO das Bürgerrecht verliert. 
 
Der Gemeinderat stellt nach § 31 GemO fest, dass eine der Voraussetzungen für das Ausscheiden 
aus dem Gemeinderat vorliegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


